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BESTIMMUNGEN FÜR DAS HALTEN VON 
HAUSTIEREN AUF DEM CAMPINGPLATZ

1. Der Hundebesitzer muss bei der Anmeldung den internationalen Impfpass des Hundes vorweisen.
2. Sind Erlaubt nur die kleine Hunde.

3. Hunde müssen stets an der Leine geführt werden, auch wenn sie sich in der Nähe des Stellplatzes befinden. Gefährliche Rassen müssen stets Maulkörbe tragen. (lt. Bestimmung des italienischen Gesundheitsministeriums Nr. 213 vom 10.09.2004)

4. Haustiere dürfen nicht unbeaufsichtigt auf dem Stellplatz zurückgelassen werden.

5. Haustiere müssen immer außerhalb des Campingplatzes Gassi geführt werden. Andernfalls muss der Besitzer den Tierkot mit den entsprechenden Instrumenten (Schaufel oder Tüte) entfernen.

6.

Haustiere dürfen nur in/auf den vom Campingplatzpersonal genehmigten Plätzen gewaschen werden.

7. Haustiere dürfen aufgrund spezieller Bestimmungen der Hafenpolizei NICHT an den Strand mitgenommen werden.

8. Haustiere dürfen die Gemeinschaftsanlagen des Campingplatzes (Rezeption, Bar, Restaurant, Supermarkt, Toiletteanlagen, Spielplätze, Swimming Pool, etc.) nicht betreten.

9. Für etwaige vom Haustier verursachten Schäden an Dritten oder an Dingen, haftet ausschließlich der Haustierbesitzer.

10. Haustiere dürfen die Ruhe anderer nicht stören.

Die Direktion behält sich das Recht vor, Gäste vom Campingplatz zu verweisen, die sich nicht an die oben genannten Regeln halten. Weiters behält sich die Direktion das Recht vor, bei Verstößen der Punkte 1 und 7 die verantwortlichen Behörden zu informieren.
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